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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat den unter der Leitung des SBFI und
mit Einbezug kantonaler Stellen erstellten Bericht in Erfüllung eines Postulats Caroni
(fdp, AR), der eine Gesamtschau der nationalen Landschaft zur politischen Bildung in
der Schweiz darlegte. Der Bericht hält fest, dass die politische Bildung in der Schweiz
bereits in zahlreichen Bereichen präsent ist und die Massnahmen des Bundes vielfältig
sind. Verschiedene Bundesstellen bieten Fördermöglichkeiten und Informationen an,
welche sich in der Praxis bewährt hätten. Der Bundesrat bestätigt auch, dass eine
Gesamtdarstellung solcher Aktivitäten und Angebote des Bundes bisher fehle. Allfällige
Lücken, aber auch ungenutzte Synergien in dieser Bildungslandschaft sollen
geschlossen respektive genutzt werden. Dies dürfe aber auch in Zukunft nur unter
Berücksichtigung der Autonomie der einzelnen Akteure – wie etwa das kantonale
Schulwesen oder Bundesstellen – und im bestehenden Rahmen derer Zuständigkeit
erfolgen. Von einer Erweiterung der Kompetenzen des Bundes sieht der Bundesrat
deshalb ab, doch soll ausgehend von diesem Bericht eine regelmässig zu
aktualisierende Dokumentation der politischen Bildung in der Schweiz erstellt werden.
Damit sollen zukünftig Angebote besser gefördert und Defizite eher erkannt werden
können. Dieses Bestreben ordnet der Bundesrat in eine Reihe von Bemühen ein, die
Demokratie in der Schweiz und auch international zu stärken. 1

BERICHT
DATUM: 14.11.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Rechtsordnung

Strafrecht

Im Nachgang des Vierfachmords von Rupperswil 2015 und des anschliessenden,
aufsehenerregenden Strafverfahrens hatten die eidgenössischen Räte mit der
Überweisung zweier Postulate Caroni (fdp, AR; Po. 18.3530) und Rickli (svp, ZH; Po.
18.3531) verlangt, dass der Bundesrat prüft, wie die lebenslange Freiheitsstrafe
reformiert werden könnte. In Erfüllung dieser beiden Postulate legte der Bundesrat im
November 2020 einen Bericht über die Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe für
besonders schwere Straftaten vor. Er kommt darin zum Schluss, dass bei der
lebenslangen Freiheitsstrafe kein dringender Handlungsbedarf, aber
Verbesserungspotenzial bestehe. Die beiden gleichlautenden Postulate hatten drei
konkrete Ansatzpunkte vorgeschlagen, die der Bundesrat aus unterschiedlichen
Gründen ablehnte. Den ersten Vorschlag, eine bedingte Entlassung erst nach 25 oder
30 Jahren – anstatt wie heute nach 15 Jahren – zuzulassen, erachtete er als eine zu
drastische Verschärfung, die nicht mehr in einem sinnvollen Verhältnis zu den übrigen
Strafdrohungen stünde, weshalb sehr weitreichende Anpassungen im Strafrecht
notwendig würden, um dieses Verhältnis wiederherzustellen. Eine moderate Erhöhung
des unbedingt zu vollziehenden Strafteils hielt die Regierung jedoch für prüfenswert,
um die lebenslange Strafe besser von der höchsten zeitigen Freiheitsstrafe von 20
Jahren (Prüfung einer bedingten Entlassung nach 13,3 Jahren) abzugrenzen. Den
zweiten Vorschlag, die bedingte Entlassung bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe völlig
auszuschliessen, lehnte der Bundesrat als verfassungswidrig ab, weil die regelmässige
Überprüfung des Freiheitsentzugs grundrechtlich garantiert sei. Vom dritten Vorschlag,
der Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe zugunsten längerer zeitiger Strafen,
wollte der Bundesrat ebenfalls absehen, weil er darin keine überwiegenden Vorteile
erkennen konnte. Stattdessen zeigte er sich bereit, das Verhältnis von lebenslanger
Freiheitsstrafe und Verwahrung zu vereinfachen und die ausserordentliche bedingte
Entlassung, die bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe bereits nach 10 Jahren möglich
wäre, der in der Praxis aber ohnehin keine Bedeutung zukomme, abzuschaffen. 2

BERICHT
DATUM: 25.11.2020
KARIN FRICK
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Grundrechte

In Erfüllung eines Postulats Caroni (fdp, AG) veröffentlichte der Bundesrat Ende 2021
einen Bericht zur rechtlichen Ungleichbehandlung von Frauen und Männern im
Bundesrecht. Der Bundesrat hatte dazu ein Rechtsgutachten zu direkter
Ungleichbehandlung der Geschlechter in den neun Bänden des Landesrechts erstellen
lassen. Eine direkte Ungleichbehandlung wurde dabei als bundesrechtliche Regelung
definiert, welche nur ein Geschlecht betrifft oder in welcher die Geschlechter nicht
gleich behandelt werden. Unterschieden wurde dabei in gerechtfertigte und nicht
gerechtfertigte Ungleichbehandlung – eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung
verstosse gegen das Grundrecht der Gleichstellung von Mann und Frau in der BV. 
Der Bundesrat erachtete die meisten Ungleichbehandlungen aufgrund von biologischen
und funktionalen Unterschieden oder zur Verwirklichung der tatsächlichen
Gleichberechtigung als gerechtfertigt. So seien beispielsweise verschiedene
Regelungen im Bereich von Schwangerschaft und Mutterschaft biologisch und
funktional bedingt und somit weitgehend gerechtfertigt. Weiter seinen
geschlechtsspezifische Unterschiede im Asylwesen, bei der Förderung von Frauen im
Sport und in der Forschung oder aufgrund des Fokus auf Frauen mit einer Behinderung
in den Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen für Menschen mit
Behinderungen angemessen und tragbar. Im Strafrecht seien beispielsweise der
Schwangerschaftsabbruch, die weibliche Genitalverstümmelung oder Kindstötung zu
Recht nur auf Frauen bezogen. Ebenfalls als gerechtfertigt erachtete der Bundesrat die
primäre Anknüpfung an der Mutter zur Entstehung des Kindsverhältnisses. Hier lag die
einzige Unstimmigkeit zwischen dem Bundesrat und dem externen Rechtsgutachten,
welches diesen Unterschied als ungerechtfertigt erachtete.
Es gebe aber durchaus einige ungerechtfertigte Unterschiede in bundesrechtlichen
Regelungen, erklärte der Bundesrat; diese bedingten möglicherweise eine Anpassung.
Nicht gerechtfertigt sei die ausschliessliche Dienstpflicht in der Armee für Männer,
zudem könnten das unterschiedliche Rentenalter, die Unterschiede zwischen Witwen-
und Witwerrenten, oder die Definition von Vergewaltigung, die nur Frauen als Opfer
zulässt, als diskriminierend gewertet werden.
Schliesslich unterstrich der Bundesrat die Bedeutung der Förderung der Gleichstellung
von Mann und Frau, zu welcher eben auch die rechtliche Gleichberechtigung gehöre. So
habe die Gleichstellungsstrategie 2030 unter anderem zum Ziel,
geschlechterdiskriminierende Regelungen im Bundesrecht zu überarbeiten. Der
Bundesrat wies zudem darauf hin, dass verschiedene Geschäfte und Reformen hängig
seien, durch welche rechtliche Ungleichbehandlungen zwischen Mann und Frau
wegfallen könnten. So seien neue Modelle der Dienstpflicht und die obligatorische
Teilnahme von Frauen am Orientierungstag der Armee in Prüfung, die Revision des
Sexualstrafrechtes sei in der Vernehmlassung und die Reform «AHV 21» könnte eine
Angleichung des Rentenalters etablieren. 3

BERICHT
DATUM: 10.12.2021
LENA BALTISSER

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Ende 2018 lag der Bericht zur Erfüllung des Postulats Caroni (fdp, AR), übernommen von
Beat Walti (fdp, ZH), zur Einführung einer Regulierungsbremse vor. Der Bericht zeigte
verschiedene Methoden auf, mit denen das Regulierungswachstum gebremst werden
könnte. Unterschieden werden Budgetregeln, die mit Kostenbudgets für neue
Regulierungen arbeiten (z.B. Budgetziele, «One in, one out»-Regel), Regeln im
Gesetzgebungsprozess, die mit institutionellen Hürden Regulierungen einschränken
sollen (z.B. qualifizierte Mehrheiten oder Sunset-Klauseln), sowie
Transparenzinstrumente, mit denen evaluiert wird, was bei bestehenden Regulierungen
verbessert werden könnte (z.B. ex-ante Folgen und Kostenabschätzungen oder ex-post
Evaluationen). Eine Bedingung für die Einführung einer Methode sei die Quantifizierung
und die systematische Erfassung von Kosten und Nutzen von Regulierungen, was – so
der Bericht warnend – nicht nur methodisch schwierig, sondern auch aufwändig sei.
Jedes Modell habe seine Vor- und Nachteile, aber je strikter und mechanischer es
umgesetzt werde, desto schwerer abschätzbar seien Nebenwirkungen, mit der die
Effizienz neuer Regulierungen etwa aufgrund von Ausweichreaktionen (z.B. könnten
kostenintensive Regulierungen als Verordnung statt als Gesetz umgesetzt werden)
eingeschränkt werde. Der Bericht kam zum Schluss, dass die Einführung von
Regulierungsbremsen tiefgreifende Folgen für den Gesetzgebungsprozess und gar für
das staatspolitische Gefüge der Schweiz haben könnte. Zudem sei die Effizienz solcher
Instrumente immer auch abhängig von der Disziplin von Parlament und Bundesrat
selber, weil wirksame Durchsetzungsmechanismen kaum vorstellbar seien. 

BERICHT
DATUM: 07.12.2018
MARC BÜHLMANN
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In seinem Fazit betonte der Bundesrat, dass Regulierungen zwar immer Kosten
verursachten (z.B. für einzelne Unternehmen), aber eben auch Nutzen brächten (z.B. für
die Gesamtbevölkerung). Ein starrer Kostenfokus sei nicht zweckmässig. Allerdings
erachte er eine bessere Transparenz durch systematischere Evaluationen als sinnvoll. 4

Bundesverwaltung - Personal

Mitte September 2019 legte der Bundesrat seinen Bericht zum Postulat Gössi (fdp, SZ)
vor, das analog zur Ausgabenbremse eine Personalbremse vorgesehen hatte. Im Bericht
wurde die Idee der Personalbremse in Analogie zur Ausgabenbremse definiert: Die
Zustimmung zu zusätzlichem Personal, also das Lösen einer Personalbremse, würde das
absolute Mehr beider Räte voraussetzen. Eine Personalbremse müsste damit also – egal
wie sie letztlich konkret ausgestaltet würde – in der Verfassung verankert werden, weil
sie eine verfassungsrechtliche Grundregel für Abstimmungen tangiert. Eine
Personalbremse – so der Bericht weiter – fokussiere entweder auf die Personalkosten
oder den Personalbestand. Nicht nur der Entscheid für eine der beiden Möglichkeiten,
sondern auch die Frage, welche Erlasse in welcher Weise auf Personalkosten oder
-bestand wirken würden, wäre im Einzelfall schwierig zu beantworten. Insbesondere,
wenn dabei auch noch die eigentliche Idee des Postulats, nämlich eine Verringerung
der Regulierungsdichte, angestrebt werden solle. Es stelle sich dabei auch die Frage, ob
Personalzahl und Regulierung wirklich zwingend miteinander verknüpft seien. Im
Bericht wurde angeregt, vielmehr eine «Aufgabenbremse» zu definieren, die immer
dann zum Zuge käme, wenn das Parlament der Verwaltung neue Aufgaben zuweise. Dass
der Bundesrat sich für wirkungsvolle Massnahmen zur Eindämmung der Regulierung
einsetze, habe er im Bericht zum Postulat Caroni (fdp, AR; Po. 15.3421) aufgezeigt. Die
hier behandelte Personalbremse sei jedoch unverhältnismässig, weshalb er sie nicht als
eine solche wirkungsvolle Massnahme erachte. 5

BERICHT
DATUM: 20.09.2019
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Lors de la session parlementaire d'été 2018, le Conseil national et le Conseil des Etats
ont tous deux pris acte du rapport 2017 de la délégation helvétique auprès de l'Union
interparlementaire. Rapporteur pour la CPE-CE et membre de la délégation en
question, Andrea Caroni (plr, AR) a brièvement pris la parole, le temps de signifier que
le rapport ne nécessitait aucun commentaire supplémentaire. 6

BERICHT
DATUM: 28.05.2018
AUDREY BOVEY

Wirtschaft

Landwirtschaft

Landwirtschaft

Le Conseil fédéral a publié le rapport relatif au postulat Caroni (plr, AR) qui demandait
un aperçu des règles spéciales au profit ou au détriment de l'agriculture. Face à la
difficulté de répondre de manière exhaustive aux doléances du sénateur appenzellois,
le Conseil fédéral s'est focalisé sur quelques mesures de soutien à l'agriculture, dont
les aides financières, les taxes (exonérations et dégrèvements), la protection de la
production indigène face à la concurrence étrangère, les contributions pour les
prestations d'intérêt public (protection des paysages, sécurité de l'approvisionnement,
biodiversité, etc.), ainsi que les allègements fiscaux en faveur des familles paysannes.
L'exécutif a également tenu à lister certains désavantages rencontrés par le monde
agricole (restrictions d'acquisition d'exploitations pour les personnes morales, charge
administrative pour les contrôles et les enregistrements, etc.). 
En outre, les autorités fédérales ont tenu à rappeler que le soutien au secteur agricole a
été approuvé par le corps électoral à plusieurs reprises, que ce soit lors de
l'introduction de l'Art. 104 dans la Constitution en 1996 ou lors de l'acception du
contre-projet direct à l'initiative pour la sécurité alimentaire en 2017. De plus, selon le
rapport, le Parlement est fréquemment amené à discuter des aides attribuées à
l'agriculture. Ces aides ont pour but de garantir le rôle que la Constitution donne au
monde agricole, à savoir, «garantir l'approvisionnement du pays en denrées
alimentaires produites conformément aux principes du développement durable et aux

BERICHT
DATUM: 06.06.2020
KAREL ZIEHLI

01.01.65 - 01.01.23 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



attentes du marché», ainsi que fournir tout un ensemble de services en faveur des
écosystèmes et de la protection des paysages. 7

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Mit einem im März 2022 erschienenen Bericht erfüllte der Bundesrat die Forderung
zweier Postulate, die Abklärungen zur Einführung eines «neue[n] Rechtsinstitut[s] mit
weniger umfassenden Rechtsfolgen [im Vergleich zur Ehe]»  nach dem französischen
Vorbild des «pacte civil de solidarité» (Pacs) verlangten (Po. 15.3431; Po. 15.4082). Da
der Bundesrat in diesem Zusammenhang auch eine Übersicht über das Konkubinat in
der Schweiz erstellte, erfüllte der Bericht ferner ein Postulat Caroni (fdp, AR), das
ebendies verlangt hatte (Po. 18.3234). 
Bezüglich des bestehenden Konkubinatsvertrags brachte der Bericht zutage, dass
dieses Instrument bislang wenig genutzt worden war. Es bestehe eine
«Rechtsunsicherheit in Zusammenhang mit dieser Verbindungsform» und die mit
einem Konkubinatsvertrag zu regelnden Angelegenheiten seien nicht abschliessend.
Insbesondere wenn Beziehungen zu Drittpersonen tangiert würden oder wenn es um
Bereiche gehe, für welche zwingende Gesetzesbestimmungen vorliegen, könnten die
entsprechenden Punkte nicht in einem Konkubinatsvertrag geregelt werden. Etwa
bezüglich Zuteilung der Familienwohnung, Adoption oder Sozialversicherungen sei es
für ein Konkubinatspaar «unmöglich, zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit
demjenigen eines Ehepaares vergleichbar ist». Darüber hinaus bestehe innerhalb der
Bevölkerung auch ein mangelndes Wissen über die Wirkung eines Konkubinatsvertrags.
So habe etwa eine 2004 im Rahmen einer Nationalfondsstudie durchgeführte Umfrage
ergeben, dass fast die Hälfte der Befragten der Überzeugung war, bei vorliegendem
Konkubinatsvertrag könne der Konkubinatspartner einer verstorbenen Person ohne
zusätzliche Verfügung Erbansprüche geltend machen. 
Einen Pacs, mit dem auch Rechtsbeziehungen gegenüber Dritten geregelt werden
könnten und der jederzeit wieder aufgelöst werden könnte, nannte der Bundesrat in
seinem Bericht «eine Möglichkeit [...], die diskutiert werden kann»; vor dessen
Einführung bedürfe es jedoch «einer gesellschafts- und rechtspolitischen
Beurteilung». Der Bundesrat verzichtete auf Empfehlungen, führte im Anhang seines
Berichts jedoch auf, wie ein Pacs aussehen könnte. Im Unterschied zum
Konkubinatsvertrag würde ein Pacs etwa zum Familienunterhalt wie bei Vorliegen eines
Ehevertrags verpflichten, ebenso wäre bei Auflösung des gemeinsamen
Mietverhältnisses oder bei Verkauf von gemeinsamem Wohneigentum die Zustimmung
beider Vertragsparteien nötig, was im Konkubinat nicht per se gegeben ist. Weiter
könnten sich die einem Pacs unterstellten Partner in medizinischen Belangen vertreten,
wie dies bislang nur Ehepartner tun können. Nicht zuletzt könnte ein Pacs auch
bezüglich Sozialversicherungen die Gleichstellung mit verheirateten Personen schaffen.
Im Unterschied zum Modell der Ehe hätte der vom Bundesrat vorgeschlagene Pacs
hingegen etwa keine erbrechtlichen Auswirkungen und würde im Regelfall keine
Unterhaltsansprüche nach der Trennung begründen. Gegenüber dem Tages-Anzeiger
gab sich Andrea Caroni als Urheber von zwei der drei mit dem Bericht erfüllten
Postulate zufrieden. Er plane nun, die Arbeiten zur Einführung eines Pacs mittels
verbindlicherer parlamentarischer Vorstösse voranzutreiben. 8

BERICHT
DATUM: 30.03.2022
MARLÈNE GERBER
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